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Anlage 4 zum Sachstandsbericht über die Anregungen zum Sachlichen Teilflä-

chennutzungsplan „Windenergie“ (Vorlage 2014/202) 

 

 

Einwender: LWL, Münster 

 

Stellungnahme vom: 03.11.2014 

 

 

Anregung: 

 

Innerhalb der ausgewiesenen potentiellen Windeignungsbereiche sind uns zurzeit 

keine Bodendenkmäler bekannt. Wir bitten jedoch, folgenden Hinweis zu berück-

sichtigen: 

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. 

h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der na-

türlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenk-

mälern ist der Unteren Denkmalbehörde und der LWL-Archäologie für Westfalen, 

Außenstelle Münster (Tel. 0251/591 8911) unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 

16 DSchG}. 

Die südlich Schirl ausgewiesenen Bereiche grenzen an die Kirchspiellandwehr von 

Ostbevern. Hier ist die LWL-Archäologie für Westfalen im konkreten Genehmi-

gungsverfahren jeder einzelnen Windkraftanlage zu beteiligen, damit die Belange 

der Bodendenkmalpflege in ausreichendem Maße berücksichtigt werden können. 

 

 

Abwägung: 

 

Die Abwägung wird derzeit erarbeitet und nachgereicht. 

 


